Beispiel für ein Musterschreiben an den Planer (Architekt, Tragwerksplaner) 

bei unvollständigen Planungsunterlagen oder bei Änderungen gegenüber den Planungsunterlagen
(Nichtzutreffende Punkte werden gestrichen)
Sehr geehrte(r) ...

als qualitätsgesicherter Betrieb unterliegen wir einer regelmäßigen, bauaufsichtlich geforderten Fremdüberwachung.

Bei unvollständigen Planungsunterlagen:
Gemäß den baurechtlichen Anforderungen sind wir verpflichtet, auf die Vollständigkeit aller Angaben in den Planungsunterlagen zu achten. 

Die uns vorliegenden Unterlagen enthalten zu einigen Punkten keine Angaben. Deshalb erlauben wir uns, Ihnen zu diesen Punkten Vorschläge für die Ausführung zu unterbreiten, die sich in unserem Betrieb als Standard bewährt haben.

Aussteifende Beplankung:
Plattentyp (z.B. OSB/3), Dicke XX mm, Hersteller XYZ, 

Zulassung Z-9.1-xyz.

Verbindungsmittel:  
Klammer XY, Abmessung, Hersteller XYZ, ggf. Zulassungs-Nr., Klammerabstand < XY mm.

Verankerung: 
Zugverankerung XYZ, Anker/Dübel XYZ, Anordnung gemäß beiliegendem Verankerungsplan

etc.
Bei vom Zimmereibetrieb geänderter Ausführung:
Gemäß den baurechtlichen Anforderungen sind wir verpflichtet, auf die Einhaltung aller Angaben in den Planungsunterlagen zu achten. 

Da unsere bewährten Standardbauteilaufbauten teilweise von den Vorgaben der Planungsunterlagen abweichen, erlauben wir uns folgende Änderungen vorzunehmen:

Aufzählung wie oben, Gegenüberstellung Voschlag Zimmereibetrieb – Vorgabe Planungsunterlage, z.B.:

Verbindungsmittel:  
Klammer XY, Abmessung, Hersteller XYZ, ggf. Zulassungs-Nr., Klammerabstand < XY mm

statt


Nagel YX, Abmessung, Nagelabstand < YX mm

Wir gehen davon aus, dass die beschriebene Ausführung geeignet ist, die Anforderungen der Tragwerksplanung zu erfüllen. In diesem Falle benötigen wir keine weitere Freigabe.

Ansonsten bitten wir umgehend um entsprechend korrigierte Vorgaben.

Da uns kein Wärme- und Feuchteschutznachweis vorliegt, bitten wir uns zu bestätigen, dass der in der Anlage (Formblatt Tafelfertigung beilegen) beschriebene Aufbau der Außenbauteile geeignet ist, die Anforderungen des Wärme- und Feuchteschutznachweises zu erfüllen.

Wenn ein falscher Wärmeschutznachweis (Holzanteil, Wärmebrücken) vorliegt:

Zuletzt weisen wir darauf hin, dass der Holzanteil der Außenwände durch die Bauart begründet bei ca. 18% liegt. Insofern weicht die Ausführung von den Annahmen der U-Wert-Berechnung für diese Bauteile (Holzanteil 9,6%) im vorliegenden Nachweis des Primärenergiebedarfs ab. 

Die Wärmebrücken im Nachweis des Primärenergiebedarfs nach EnEV wurden von Ihnen pauschal mit dem Faktor 0,05 berücksichtigt. Dies bedingt eine Detailausbildung der Wärmebrücken nach den Planungsbeispielen der DIN 4108, Bbl. 2. Wir weisen darauf hin, dass der vorgesehene Wandaufbau und damit die Detailausbildung der Wärmebrücken konstruktionsbedingt nicht den Planungsbeispielen der DIN 4108, Bbl. 2 entspricht. 

Die Konsequenzen für den Primärenergiebedarf des Gebäudes entziehen sich unserer Bewertung.

Bei Rückfragen und Kommentaren / Änderungen wenden Sie sich bitte umgehend an uns. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Holzbau ...

